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Arbeitshilfe 
der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung

· Teilen von Tabletten 

– Formblatt –
Stand der Revision: 25.11.2009

Leitlinie:

Empfehlungen der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung bei der Versorgung der
Bewohner von Heimen

	Teilen von Tabletten


	Heim:
	Wohnbereich:


	Datum:


Allgemeine Grundsätze

1.
Tabletten mit einer oder mehreren, einfachen oder gekreuzten Bruchrillen können in der Regel geteilt werden. Ist bei der Retardtablette eine Rille oder Kerbe vorhanden, kann jedoch nicht unbedingt auf ihre Teilbarkeit geschlossen werden.

2.
Mögliche Gründe, die eine Teilung der Tabletten verbieten:

-
Überzüge zum Schutz vor Licht, Feuchtigkeit, Säure (Magensäure)

-
Schichten oder Kerne in der Tablette (Sandwich-/Manteltablette)

-
Aufbau der Tabletten, um eine verzögerte Freisetzung der Wirkstoffe zu erzielen (Retardtabletten)

3.
Probleme, die bei der Teilung der Tabletten entstehen können:

-
Identifizierung übriggebliebener Teile der Tabletten wird schwierig

-
Ungenaue Teilung bedingt eine verschlechterte Dosiergenauigkeit

4.
Verfahren bei der Teilung:

-
Kurz und mit voller Stärke; eine langsame, vorsichtige Steigerung der Brechkraft führt bei vielen Präparaten zu einem schlechten Bruch

-
Im Bedarfsfall Verwendung einer Tablettenteilhilfe

	Fertigarzneimittel

(Wirkstoff)
	Teilbar?

ja/nein
	Alternatives 
Fertigarzneimittel1
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1Austausch durch das Pflegepersonal nur nach Rücksprache mit dem Arzt.

[image: image1.emf] 

A6  

[image: image2.png]













































Copyright ( Bundesapothekerkammer
Stand der Revision 25.11.2009
Seite 2 von 2


